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Stadt Haslach i.K.

Ortenaukre is

Begründung

zur 2. änderung des Bebauungplanes “Bohnacker“ (WA) in

Haslach i.K., Stadtteil Bollenbach

Ziel und Zweck dieser Bebauungsplananderung ist es, das Bauen

im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes “Bohnacker“

nach den neuesten Vorschriften der Landesbauordnung (LBO)

vom 28. Nov. 1983 zu ermöglichen, wonach nunmehr u.a. Garagen

mit Sattel—, Walm— und Pultdach auch im Grenzbereich zugelassen

werden können.

Diese Begründung wird der Bebauungsplanänderung beigefügt,

ohne Bestandteil derselben zu sein.

Sie wird damit nicht rechtsverbindlich.
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